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04.10.2023, 17:00 Uhr, Neues Rathaus, Ratsplenarsaal, Zi. 262,  
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Protokollbestätigung
- Protokollbestätigung der Sitzung vom 06.09.2023
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Bericht aus Beteiligungen
Beratung der Vorlagen I
- 1. Änderung Bau- u. Finanzierungsbeschluss u. Grunderwerb Radverkehrs-

anlage östlich Baalsdorfer Straße zwischen Baalsdorf und Holzhausen
- Bau- und Finanzierungsbeschluss Baumaßnahme Volbedingstraße 

zwischen Zeumerstraße und Mockauer Straße, einschließlich Sanierung 
der Brücke über die Parthe (Bestätigung gem. § 20 SächsKomHVO)

- Bau- und Finanzierungsbeschluss:  Ersatzneubau der Stützwand 
Riedelstraße IV/W03 einschließlich grundhaftem Ausbau der Ver-
kehrsanlage Riedelstraße

- Ausführungsbeschluss zum Kälte-Versorgungsvertrag mit der Leipzi-
ger Kommunalen Energieeffizienz GmbH(LKE) für das Neue Rathaus.

- Entlastung des Aufsichtsrates der Leipziger Messe GmbH für das 
Geschäftsjahr 2022

- Vergabe der Projektkoordination zur Erhebung und Bilanzierung der 
THG-Emissionen der Leipziger Stadtverwaltung sowie zum Prozess-
aufbau und der Entwicklung eines Konzeptes zur klimaneutralen 
Stadtverwaltung Leipzig bis 2035

- 1. Änderung Bau- und Finanzierungsbeschluss Landsberger Straße 
von Coppiplatz bis Hans-Oster-Straße

- Delegationsreise des Oberbürgermeisters nach Brünn anlässlich 50 
Jahre Städtepartnerschaft Leipzig – Brünn

Informationen
Verschiedenes ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende  
des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U  32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-  
loeffler@t-online.de

Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de

Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de

Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-  
N-NW@t-online.de

Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-  
loeffler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig 2018 bis 2020

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2018:
Gemäß § 88c der SächsGemO ist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. In der Sitzung der Ratsversammlung 25.02.2021 
wurde der Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) gemäß § 88c Abs. 2 Sächsische Ge-
meindeordnung (SächsGemO) nach Durchführung der örtlichen Prüfung gemäß § 104 SächsGemO mit Beschluss (VII-DS-02240-NF-01) festgestellt. 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 steht mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses elektronisch im Internet (Link: https://www.leipzig.
de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/haushalt-und-finanzen/archiv-haushaltsplaene) zur Verfügung. ■

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2019:
Gemäß § 88c der SächsGemO ist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. In der Sitzung der Ratsversammlung am 
19.05.2022 wurde der Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2019 (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) gemäß § 88c Abs. 2 Sächsische 
Gemeindeordnung (SächsGemO) nach Durchführung der örtlichen Prüfung gemäß § 104 SächsGemO mit Beschluss (VII-DS-06898) festgestellt. 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 steht mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses elektronisch im Internet (Link: https://www.leipzig.
de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/haushalt-und-finanzen/archiv-haushaltsplaene) zur Verfügung. ■

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2020:
Gemäß § 88c der SächsGemO ist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. In der Sitzung der Ratsversammlung am 
06.07.2023 wurde der Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2020 (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) gemäß § 88c Abs. 2 Sächsische 
Gemeindeordnung (SächsGemO) nach Durchführung der örtlichen Prüfung gemäß § 104 SächsGemO mit Beschluss (VII-DS-08631) festgestellt. 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 steht mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses elektronisch im Internet (Link: https://www.leipzig.
de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/haushalt-und-finanzen/archiv-haushaltsplaene) zur Verfügung. ■
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Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen Sie 
bitte www.leipzig.de 

Sitzung des Ortschaftsrates Lützschena-Stahmeln am 09.10.2023 um 
18.30 Uhr im Leipziger Hotel, Hallesche Straße 190, 04159 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung,
 - Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Tagesordnung, der 

Beschlussfähigkeit und der Protokollunterzeichner,
 - Protokollkontrolle,
 - Aussprache zur Verkehrsführung im Gewerbegebiet Stahmeln 
 - VII-A-08733-VSP-01: Schadensbegrenzung: Keine Reduzierung der 

Abstandsregeln von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung 
 - VII-DS-08784 Betreff: Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und 

Erschließungsplanes Nr: E-81 „Gewerbegebiet Stahmeln, Druckerei 
Springer“, Stadtbezirk: NW, Ortsteil Lützschena-Stahmeln 

 - VII-A-08525-ÄA-02, Betreff: Finanzierung der Auwaldstation, Einge-
reicht von Fraktion Die Linke und SPD-Fraktion

 - Einwohnerfragen
 - Sonstiges

Sitzung des Ortschaftsrates Engelsdorf am 09.10.2023 um 19 Uhr 
im Versammlungsraum des Ortschaftsrates Engelsdorf, Engels-
dorfer Straße 345, 04319 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung, 
 - Tagesordnung 
 - Bestätigung der Niederschrift vom 04.09.2023
 - Schadensbegrenzung – Keine Begrenzung der Abstandsregeln VSP 

zum AfD Antrag Nr. VII-A-08733-01
 - Informationen
 - Sonstiges
 - Bürgersprechstunde

Sitzung des Ortschaftsrates Rückmarsdorf am 10.10.2023 um 19 
Uhr im Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, Ehrenberger Straße 5a, 
04178 Leipzig

Sitzung des Ortschaftsrates Wiederitzsch am 10.10.2023 um 19 
Uhr im Rathaussaal des Rathauses Wiederitzsch, Delitzscher Land-
straße 55, 04158 Leipzig 
 - Eröffnung
 - Fragestunde
 - VII-A-08733-VSP-01: Abstandsregeln von Windkraftanlagen zur 

Wohnbebauung
 - Gespräch mit der Patin, Frau Dr. Jennicke 
 - Verschiedenes

Sitzung des Ortschaftsrates Lindenthal am 10.10.2023 um 19 
Uhr, im Ratssaal des Rathauses Lindenthal, Erich-Thiele-Straße 2, 
04159 Leipzig

Sitzung des Ortschaftsrates Mölkau am 10.10.2023 um 19 Uhr, im 
Ratssaal des ehem. Gemeindeamtes Mölkau, Engelsdorfer Straße 
90, 04316 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 12.09.2023
 - Bürgersprechstunde
 - VII-DS-08368-Ifo-01: „Ergebnisbericht zur Bevölkerungsvorausschät-

zung 2023 - Teil 2: Kleinräumige Ergebnisse“ 
 - VII-DS-08132: „Kommunalwahlen 2024: Stadtratswahlkreise und Zahl 

der Stadtrats- und Ortschaftsrats-mitglieder 
 - VII-DS-06093-DS-01 „Fachplan „Älter werden in Leipzig“ 2023 bis 2028“ 
 - VII-DS-08044: „Gesamtkonzeption Landwirtschaft im Stadtgebiet von 

Leipzig“: Teil 1 „Ausschreibungskriterien und Regeln zur Bereitstellung 

Sitzungen der Ortschaftsräte
von landwirtschaftlichen Nutzflächen der Stadt Leipzig 

 - VII-Ifo-07998 „Auftaktvorlage Fachplanung - Rahmenkonzeption 
für die planerische Steuerung von Flächenbedarfen zur Gewinnung 
erneuerbarer Energien (Rako-FEE)“ 

 - VII-A-08733 und Verwaltungsstandpunkt-Nr. VII-A-08733-VSP-01 
„Schadensbegrenzung: Keine Reduzierung der Abstandsregeln von 
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung!“

 - VII-Ifo-07523-Ifo-01: „Jahresrückblick 2022- Ortschaftsräte, Stadtbe-
zirksbeiräte und Jugendparlament/ Jugendbeirat“ 

 - Brauchtumsmittel 2023, Änderungsanträge, Ergänzungen, Restvergabe 
 - Vorschläge für den Arbeitsplan des OR 2024
 - Anfragen der Ortschaftsräte
 - Bericht des Ortsvorstehers
 - Informationen aus dem Stadtrat
 - Sonstiges

Sitzung des Ortschaftsrates Seehausen am 10.10.2023 um 19 Uhr, 
im Hort der Grundschule Seehausen, Seehausener Allee 15, 04356 
Leipzig
 - Eröffnung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit
 - Protokollbestätigung vom 04.07.2023
 - VII-Info-07523-Info-01: Jahresrückblick 2022 – Ortschaftsräte, Stadtbe-

zirksbeiräte und Jugendparlament/Jugendbeirat
 - VII-Ifo-08469: Evaluierung und Fortschreibung der Konzeption Frei-

willige Feuerwehr 2022
 - VII-DS-08044: Gesamtkonzeption „Landwirtschaft im Stadtgebiet von 

Leipzig“: Teil 1 „Ausschreibungskriterien und Regeln zur Bereitstellung 
von landwirtschaftlichen Nutzflächen der Stadt Leipzig“

 - VII-Ifo-08604-NF-01: Information über aktuelle Schülerzahlen und 
Belegung der Horte im Schuljahr 2022/2023

 - VII-A-08733-VSP-01: Schadensbegrenzung: Keine Reduzierung der 
Abstandsregeln von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung!

 - VII-HP-08797-VSP-01: Weitere Maßnahmen für die Wasserzufuhr 
Kirchteich Seehausen (OR 0010/23/24)

 - Stand Brauchtumsmittel
 - Beantwortung von Bürgerfragen / Sonstiges
 - Anfragen

Sitzung des Ortschaftsrates Böhlitz-Ehrenberg am 12.10.2023 um 
18.30 Uhr im Salon Böhlitz der Großen Eiche, Leipziger Straße 81, 
04178 Leipzig

Sitzung des Ortschaftsrates Liebertwolkwitz am 12.10.2023 um 
18.30 Uhr im Zimmer 2 des Rathauses Liebertwolkwitz, Liebert-
wolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig
Eröffnung und Begrüßung,    
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit,
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Niederschrift vom 14.09.2023 
 - VTA zur Überprüfung  der Verkehrssituation im Ruhenden Verkehr
 - Grünanlagen im Ortsbereich 
 - VII-DS-08368-Ifo-01: Ergebnisbericht zur Bevölkerungsvorausschätzung 

2023 – Teil 2: Kleinräumige Ergebnisse
 - VII-DS-08132: Kommunalwahlen 2024: Stadtratswahlkreise und Zahlen 

der Stadtrats- und Ortschaftsratsmitglieder
 - VII-DS-08044: Gesamtkonzeption „Landwirtschaft im Stadtgebiet von 

Leipzig „ Teil 1 „Ausschreibungskriterien und Regeln zur Bereitstellung 
von landwirtschaftlichen Nutzfläche der Stadt    

 - VII-A-08733 Schadensbegrenzung: Keine Reduzierung der Abstands-
regeln von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung

 - VII-A-08733-VSP-01: Schadensbegrenzung: Keine Reduzierung der 
Abstandsreglungen von  Windkraftanlagen zur Wohnbebauung

 - VII-Ifo-07523-Ifo-01:  Jahresrückblick 2022 - Ortschaftsräte, Stadtbe-
zirksbeiräte und Jugendparlament/Jugendbeirat                  

 - Sonstiges
 - Einwohnerfragestunde ■

(Änderungen vorbehalten)

http://www.leipzig.de
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Stadtbezirksbeirat Nordost
04.10.2023, 17.30 Uhr, KulturGut Schloss Schönefeld, Zeumer-
straße 1, 04347 Leipzig
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirks-
beirat-nordost
 - Naturbad Nordost (Bagger) – Entwicklung und Sanierung für Thekla 

zügig umsetzen
 - Gastronomisches und kulturelles Angebot im Mariannenpark stärken
 - Umstufung nach § 7 Sächsisches Straßengesetz Lorenzstraße
 - Stadtbezirksbudget
 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und offenen Freizeittreffs

Stadtbezirksbeirat Ost
04.10.2023, 18:00 Uhr, Stadtteilhaus der Quartiersschule Ihmels-
straße (Mensa), Wurzner Straße 70, 04315 Leipzig
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirks-
beirat-ost
 - Bericht Quartiersmanagement
 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und offenen Freizeittreffs 

 - Anpassung Bau- und Finanzierungsbeschluss „Parkbogen Ost – Aktiv-
band Sellerhäuser Bogen“ Umgestaltung der stillgelegten S-Bahntrasse 
zur öffentlichen Grünanlage

 - Jahresrückblick 2022 – Ortschaftsräte, Stadtbezirksbeiräte und Jugend-
parlament/Jugendbeirat 

 - Information über aktuelle Schülerzahlen und Belegung der Horte im 
Schuljahr 2022/2023

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget 

Stadtbezirksbeirat Nordwest
05.10.2023; 18:00 Uhr, Stadtteilzentrum „Anker“, Renftstraße 1, 
04159 Leipzig
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirks-
beirat-nordwest
 - Verkehrsmaßnahmen in der Siedlung „Elsterblick“
 - Stadtbezirksbudget
 - Planungsbeschluss Hans-Beimler-Straße 17 – Neubau Interimsstandort 

und Sanierung mit Teilneubau der Bestands-Kindertageseinrichtung
 - Belebung des Huygensplatzes durch Etablierung verschiedener Ver-

anstaltungsformate
 - Terminliche Einordnung der Maßnahmen des Basismodul Hauptachsen 

aus der Anlage II-10 a der Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig – Rah-
menplan zur Umsetzung

 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und offenen Freizeittreffs

Stadtbezirksbeirat Nord
05.10.2023, 17:30 Uhr, Kulturhof Gohlis (Kultursaal), Eisenacher 
Str. 72, 04155 Leipzig
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirks-
beirat-nord
 - Asphalt-Pumptrack mit Halfpipe im Stadtbezirk Nord
 - 1. Änderung Bau- und Finanzierungsbeschluss Landsberger Straße von 

Coppiplatz bis Hans-Oster-Straße
 - Coole Straßen für Leipzig
 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und offenen Freizeittreffs 

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget 

Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte
Stadtbezirksbeirat West
09.10.2023, 18:00 Uhr, Mehrgenerationentreff „Nebenan“, Alte 
Salzstraße 53, 04209 Leipzig
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirks-
beirat-west  
 - Einwohneranfragen
 - ESF-Stadtentwicklung Fördergebiet Leipzig-Grünau 2021 – 2027
 - Fußgängerüberwege
 - Kreisverkehr Saturnstraße
 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und offenen Freizeittreffs

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Südost
10.10.2023, 18.30 Uhr, Franz-Mehring-Schule, Gletschersteinstraße 
9, 04299 Leipzig
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirks-
beirat-suedost
 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und offenen Freizeittreffs

 - Bebauungsplan Nr. 197 „Curschmannstraße Nord“, 1. Änderung, Stadt-
bezirk: Südost, Ortsteil: Probstheida; Durchführung der öffentlichen 
Auslegung im Rahmen des beschleunigten Verfahrens

 - Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Alt-West
11.10.2023, 17:30 Uhr, Rathaus Leutzsch, Beratungsraum 1. Etage, 
Georg-Schwarz-Straße 140, 04179 Leipzig
Eine digitale Zuschaltung ist nach vorheriger Anmeldung möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirks-
beirat-alt-west
 - Gelegenheit für Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
 - Fahrradbügel Thüringer Straße
 - Besuch Patenbürgermeisterin, Frau Felthaus
 - Antrag: Schulzone 3.0 – Autofreier Vorplatz vor dem Haupteingang 

an der Schule
 - Leutzscher Holz
 - Entwurf eigener Antrag: Kleine Luppe-Nahle-Rundtour
 - Jahresrückblick 2022 – Ortschafträte, Stadtbezirksbeiräte und Jugend-

parlament/Jugendbeirat
 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und offenen Freizeittreffs

 - Beratungen zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Mitte
12.10.2023, 18:00 Uhr, Die Sitzung findet im Stadtbüro, Burgplatz 
1, 04109 Leipzig und per Videokonferenz (Microsoft Teams) statt.
Den Link und die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter 
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
 - Gelegenheit zu Einwohneranfragen
 - Teilschulnetzplan Gemeinschaftsschule „Schule
 - Dösner Weg“ der Stadt Leipzig
 - Aufwertung kleiner Platz Rosa-Luxemburg-Straße/Ecke Hofmeisterstraße
 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und offenen Freizeittreffs

 - Städtebaulicher Vertrag zur straßenseitigen Erschließung des Bau-
vorhabens Neubau Leibniz-Institut für Länderkunde im Bereich des 
Wilhelm-Leuschner-Platz ■

(Änderungen vorbehalten)
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1. Vorbemerkung
Nach Maßgabe dieser Fachförderrichtlinie gewährt die Stadt Leipzig Zu-
wendungen zur Herstellung von Gründächern verschiedener ökologischer 
Qualität im Leipziger Stadtgebiet.
Zuwendungen (Fördermittel) können nur im Rahmen der im Haushalt 
bereitgestellten Mittel und nur für Zwecke gewährt werden, die im Inte-
resse der Stadt Leipzig liegen. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer 
Zuwendung besteht nicht.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen 
und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Dokument die männ-
liche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleich-
behandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die gewählte Sprachform 
beinhaltet keine Wertung.

2. Rechtsgrundlagen
Grundlagen für die Vergabe von Zuwendungen nach dieser Fachförder-
richtlinie bilden
• die Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig 

an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwendungs-
richtlinie), 

• die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
• die Sächsische Haushaltsordnung (SäHO),
• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium der Finanzen 

zur SäHO (VwV-SäHO)
• die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO),
• die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die Kassen- und Buchführung der Kommunen (SächsKomKBVO),
• das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG),
• das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB),
• das Umsatzsteuergesetz (UStG) sowie
• die „Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von Dachbe-

grünungen“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und 
Landschaftsbau e. V. (FLL-Dachbegrünungsrichtlinien) sowie

in der jeweils geltenden Fassung. Weitere Entscheidungsgrundlagen sind 
das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 (INSEK) sowie 
darauf basierende Beschlüsse des Stadtrats.

3. Zuwendungszweck
Die auf Basis dieser Fachförderrichtlinie bereitgestellten Mittel sollen den 
Bürgerinnen und Bürgern einen Anreiz zur Finanzierung und zum Bau 
von Gründächern geben. Gefördert werden Vorhaben sowohl auf Neu-
bauten, als auch auf bestehenden Gebäuden.
Gründächer tragen mit ihren vielfältigen ökologischen Funktionen zur 
Lebensqualität und zum Wohlbefinden im urbanen Raum bei, da sie 
Stadtklima und Luftqualität positiv beeinflussen. Der mehrschichtige 
Aufbau der Dachbegrünung schützt die Dachhaut gegenüber Witterung, 
Temperaturschwankungen und UV-Strahlung, so dass sich deren Halt-
barkeit etwa verdoppelt. Die Dämmfunktion sorgt zudem im Sommer für 
reduzierte Innentemperaturen wie im Winter für eingesparte Heizkosten. 
Somit leisten Dachbegrünungen auch zum Ressourcenschutz einen Beitrag.
Besonders wirkungsvoll hinsichtlich Artenvielfalt, Stadtklima und 
Regenwassermanagement sind Intensivgründächer, die eine höhere 
Vegetationsschicht aufweisen. 
Auch die Kombination mit Photovoltaik- und/oder Solarthermieanlagen 
ist möglich. Hier kann z. B. durch die Kühlungsleistung der Pflanzen ein 
höherer Wirkungsgrad der Anlage erreicht werden. Verschattung und 
Feuchte fördern zudem die Artenvielfalt. 
Ein Biodiversitätsdach bietet Tieren durch eine artenreiche Bepflanzung 
und strukturreiche Gestaltung Unterschlupf sowie Nahrungsquelle. 
Dächer, die unter der Begrünung Retentionselemente zur Wasserspei-
cherung enthalten, können bei Starkregen die Kanalisation entlasten und 
Überflutungen vorbeugen.
 
4. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Fachförderrichtlinie sind natür-
liche oder juristische Personen, die Eigentümer/ Erbbauberechtigte/ 
Nießbraucher oder Mieter mit Zustimmung des Eigentümers eines 
förderfähigen Objekts sind. Anstelle natürlicher Personen können auch 
Personengesellschaften oder Bruchteilsgemeinschaften Zuwendungs-
empfänger sein.

Juristische Personen werden durch ihr gesetzliches Vertretungsorgan (z.B. 
Geschäftsführer) vertreten. Dasselbe gilt für Personengesellschaften, wenn 
der Gesetzgeber dies geregelt hat, ansonsten gilt für sie die gesellschafts-
vertragliche Regelung. Eigentümergemeinschaften werden durch ihren 
Verwalter vertreten. Die Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts sind im Antrag anzugeben. Das gleiche gilt für die Mitglieder 
einer Bruchteilsgemeinschaft. 

5. Zuwendungsvoraussetzungen
5.1 Generelle Voraussetzungen
• Die Maßnahme wird auf dem Gebiet der Stadt Leipzig realisiert und 

es besteht ein Interesse der Stadt Leipzig an deren Umsetzung.
• Es handelt sich um eine freiwillige Maßnahme (d. h. nicht durch Fest-

setzungen eines Bebauungsplans oder andere rechtliche Vorgaben 
veranlasst).

• Mit dem Vorhaben wurde noch nicht begonnen. Als Beginn zählt bereits 
der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder 
Leistungsvertrags.

• Erforderliche Genehmigungen (z. B. denkmalschutzrechtliche Ge-
nehmigung, erhaltungsrechtliche Genehmigung, Baugenehmigung 
etc.) müssen bis zur Bewilligung vorliegen und sind dem Amt für 
Umweltschutz auf Verlangen vorzulegen.

• In den ersten drei Jahren nach Umsetzung der Maßnahme sind dem 
Amt für Umweltschutz mindestens zwei Fotos pro Jahr zur Verfügung 
zu stellen, sodass die Entwicklung der Begrünung beobachtet werden 
kann.

• Mit Unterzeichnung des Antrags wird für die umgesetzte Maßnahme 
das Einverständnis für Kartierungen, Begutachtungen sowie foto-
grafische Aufnahmen und deren Verwendung erteilt.

• Die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Zuwendungsempfängers 
steht außer Zweifel und der Nachweis der Verwendung erscheint ge-
sichert.

• Die Gesamtfinanzierung ist im Rahmen der Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit gesichert.

5.2 Fachliche Voraussetzungen
• Die Dachbegrünung ist durch einen Fachbetrieb auszuführen. Über 

Ausnahmen kann im Einzelfall entschieden werden.
• Es darf nur torffreies Substrat verwendet werden.
• Die „Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von Dach-

begrünungen“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
und Landschaftsbau e. V. (FLL-Dachbegrünungsrichtlinien) werden 
eingehalten.

• Keine Verwendung von umweltbelastenden Materialien (z. B. Asbest, 
Polyvinylchlorid (PVC), Tropenhölzer). 

6. Zuwendungs- und Finanzierungsart
Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzie-
rung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Als Projektförderung 
werden Zuwendungen für einzelne zeitlich und inhaltlich abgegrenzte 
Vorhaben bezeichnet. 
Je Vorhaben beträgt die Zuwendung maximal 90 % der förderfähigen 
Kosten, insgesamt nicht mehr als 100.000 Euro. Eine Vollfinanzierung 
ist ausgeschlossen.

7. Antragsverfahren
7.1 Antragstellung
Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf einen begründeten und 
mit den notwendigen Unterlagen versehenen Antrag hin gewährt. Die 
Antragstellung erfolgt schriftlich oder elektronisch bei der 
   Stadt Leipzig
   Amt für Umweltschutz 
   Technisches Rathaus
   Prager Straße 118 - 136
   04317 Leipzig
mittels des zur Verfügung gestellten Formulars. 
Im Antrag ist zu erklären, ob eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug 
nach § 15 UStG vorliegt. Ist dies der Fall, so sind die sich ergebenden 
Vorteile auszuweisen und bei der Ermittlung der zuwendungsfähigen 
Aufwendungen abzusetzen.
Folgende Dokumente sind mit Antragstellung einzureichen:

Gründachförderrichtlinie der Stadt Leipzig
Beschluss Nummer VII-DS-08545 der Ratsversammlung vom 20.09.2023

https://www.leipzig.de/stadtplan/
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• Antragsformular,
• Lageplan, aus dem die genaue Lage des Objektes und des Gründachs 

hervorgeht,
• Querschnitt mit Bemaßung des Schichtaufbaus (Substrat und ggf. 

Unterbau),
• Übersichtsplan, aus dem die Gestaltung des Gründaches hervorgeht 

(Wege, Intensivbegrünung, Nutzflächen, Artenschutz- oder Wasser-
elemente),

• mindestens drei vergleichbare Angebote/Kostenvoranschläge von 
Fachfirmen (reichen weniger Fachfirmen ein Angebot ein, wird dem 
Erfordernis Genüge getan, wenn nachgewiesen wird, dass mindestens 
drei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden)

• ggf. Kostenberechnung/-aufschlüsselung (förderfähige Kosten sind 
auszuweisen),

• falls zutreffend, weitere Zuwendungsanträge bei Dritten.
Auf Verlangen des Amts für Umweltschutz sind die Angaben und Unter-
lagen zu ergänzen. Bei unvollständigen Anträgen gilt als Eingangsdatum 
der Zeitpunkt, an dem alle notwendigen Unterlagen vorliegen. Werden 
trotz Nachforderung die Unterlagen nicht vollständig fristgemäß vor-
gelegt, gilt der Antrag als nicht gestellt.
Ein Vorhaben bzw. eine Maßnahme im Sinne dieser Richtlinie ist in der 
Regel ein Gebäude, für dessen Dach bzw. Dächer die Begrünung beantragt 
wird. Es kann Fälle geben, in denen mehrere Förderanträge durch das Amt 
für Umweltschutz nach Anhörung des Antragstellers und Ausübung des 
pflichtgemäßen Ermessens zu einem Antrag zusammengeführt werden.

7.2 Antragsfristen
Zuwendungsanträge für das laufende Jahr können in der Regel bis zum 
31. Oktober gestellt werden und werden nach Eingang bearbeitet und 
beschieden. Die Mittelanforderung der Zuwendung hat bis spätestens 
15. Januar des Folgejahres zu erfolgen. Anträge können nur im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel berücksichtigt werden. 

7.3 Vorzeitiger Maßnahmenbeginn
Zuwendungen werden zukunftsbezogen bewilligt. Eine Förderung bereits 
begonnener oder durchgeführter Projekte ist nicht zulässig. 
Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages (ohne Rücktritts-
recht) zu werten. Die Beauftragung von Planungsleistungen und einer 
ggf. notwendigen Statik-Überprüfung zählen nicht als Vorhabenbeginn.
Der Zuwendungsempfänger muss mit dem Beginn des Vorhabens warten, 
bis die Entscheidung durch Zuwendungsbescheid gefällt wurde. Der 
Zuwendungsempfänger hat mit Antragsstellung zu erklären, dass mit 
der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der vorzeitige Beginn aus begrün-
detem Anlass durch Vorbescheid – ohne Rechtsanspruch auf eine spätere 
Zuwendung – zugelassen wurde.
Dazu ist mit Einreichen des Zuwendungsantrags die Genehmigung für 
einen vorzeitigen Vorhabenbeginn zu beantragen (siehe Antragsformular). 
Erst nach Zugang dieser Genehmigung kann mit dem Projekt begonnen 
werden. Die Ausnahmeregelung erstreckt sich auf den Zeitraum zwischen 
Antragstellung und Bewilligung.

8. Bewilligungsverfahren
Über die Vergabe von Zuwendungen nach dieser Fachförderrichtlinie 
entscheidet das Amt für Umweltschutz in Ausübung pflichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Der Fachaus-
schuss Umwelt, Klima, Ordnung wird einmal jährlich über die beschie-
denen Anträge in Kenntnis gesetzt. Der Zuwendungsantrag wird mittels 
Zuwendungs- oder Ablehnungsbescheid beschieden. 
Bestandteil des Zuwendungsbescheids sind die Allgemeinen Neben-
bestimmungen (ANBest), welche Auflagen und Bedingungen im Sinne 
des § 36 VwVfG enthalten.

8.1 Förderfähige Maßnahmen
Die Förderung setzt sich aus dem Basiszuschuss und ggf. zusätzlichen 
Boni zusammen. Mit den Boni soll die Anlage von qualitativ höherwerti-
gen Dachbegrünungen angeregt werden, um vor allem die ökologischen 
und klimaregulierenden Funktionen von Gründächern zu verbessern. 
Bei Bauvorhaben, für die keine Verpflichtung zur Dachbegrünung be-
steht, kommt i. d. R. der Basiszuschuss zur Anwendung, der um die Boni 
erweitert werden kann. 
Bei Bauvorhaben, für die eine Verpflichtung zur Dachbegrünung besteht, 
ist der Basiszuschuss ausgeschlossen. Dann können nur Bonuszuschüsse 
für Maßnahmen, die über die verpflichtenden Maßnahmen hinausgehen, 
in Anspruch genommen werden.

Basiszuschuss (BZ)
Mit dem Basiszuschuss werden Zuwendungen für Dachbegrünungen 
ohne Verpflichtung (z. B. Festsetzung im Bebauungsplan, naturschutz-
rechtliche Verpflichtungen, Satzung) gewährt. 

Förderfähige Maßnahmen:
• Planung, Material und Bau der Dachbegrünung von der wurzelfesten 

Dachabdichtung bis zu den Pflanzen (bei Eigenleistung nur das Ma-
terial) 

• Prüfung und Planung der Tragfähigkeit (Statik)
• Fertigstellungspflege (12 Monate) nach den FLL-Dachbegrünungs-

richtlinien durch einen anerkannten Fachbetrieb
• Absturzsicherungen, die zur Pflege des Gründachs erforderlich sind

Förderbedingungen:
• Gründach wird neu angelegt, keine Sanierung eines defekten Grün-

daches
• zusammenhängende Vegetationsfläche von mindestens 10 m² 
• Mindestaufbaustärke der Substratschicht von 10 cm bei Bestands-

gebäuden 
• Mindestaufbaustärke der Substratschicht von 12 cm bei Neubauten
• (Falls es die Kombination mit einer Photovoltaik- und/oder Solarther-

mie-Anlage erfordert, ist eine Aufbaustärke von 10 cm ausreichend.)
• Bepflanzung mit mindestens 15 verschiedenen Arten, welche die Bio-

diversität fördern, klimaangepasst und bevorzugt gebietsheimisch sind.
• Bitumenbahnen müssen frei von Bioziden sein.

Bonus „Intensivgründach“ (I)
Mit diesem Bonus werden Intensivgründächer, ggf. mit gärtnerischer 
Nutzung, Begehbarkeit und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie Anlagen, 
die für die sichere Nutzung eines begehbaren Gründachs notwendig sind 
(z. B Geländer), gefördert. 
Insofern eine Extensivbegrünung nicht durch rechtliche Vorgaben ge-
fordert ist, greift der Basiszuschuss mit 50 % der förderfähigen Kosten 
plus Bonus „Intensivgründach“, auch wenn es sich hier nicht um einen 
extensiven Aufbau der Dachbegrünung handelt.

Förderbedingungen:
• zusammenhängende Vegetationsfläche von mindestens 10 m²
• Mindestaufbaustärke der Substratschicht von 25 cm (100 cm für Tief-

garagen) 
• Gartenähnliche Bepflanzung mit Stauden und Gehölzen 
• mindestens 80 % der begrünbaren Dachfläche wird begrünt
• Dächer, die zum Aufenthalt und/oder der gärtnerischen Nutzung 

vorgesehen sind, müssen entweder öffentlich oder gemeinschaftlich 
zugänglich sein, insofern es sich nicht um ein privates Einfamilienhaus 
handelt.

Bonus „Solar-Gründach“ (S)
Mit diesem Bonus werden Extensivbegrünungen kombiniert mit Photo-
voltaik- und/ oder Solarthermieanlagen bezuschusst.

Förderbedingungen:
• Kombination einer Photovoltaik- und/ oder Solar-Anlage mit einer 

Extensivbegrünung 
• auflastgehaltenes Solar-Gründachsystem, ohne Durchdringung der 

Dachhaut
• Substrat und Begrünung sind vollflächig unter den Modulen aus-

gebracht
• Substrat und Pflanzen sind auf die Kombination mit Solar-System ab-

zustimmen: nur niedrig wachsende Pflanzen, damit eine Verschattung 
der Module ausgeschlossen ist

• Mindestabstand Solarmodule zu Substratoberfläche von 20 cm
• Mindestabstand zwischen den Modulreihen von 50 cm (für Pflege und 

Wartung)

Bonus „Biodiversitätsgründach“ (B)
Mit diesem Bonus wird eine biodiversitätssteigernde Gestaltung des 
Gründachs zur Erhöhung der biologischen Vielfalt und Bereitstellung 
von zusätzlichem Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten gefördert. 

Förderbedingungen:
• Mindestaufbaustärke der Substratschicht von 12 cm 
• Bepflanzung mit mindestens 25 verschiedenen Arten, welche die 

Biodiversität fördern, klimaangepasst und bevorzugt gebietsheimisch 
sind.
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• auf min. 20 % der Dachfläche sind Substratanhügelungen mit min. 
30 cm Substratdicke zur Erhöhung der Standortvielfalt anzulegen

• auf ca. 30 % der Dachfläche sind „Biodiversitätsbausteine“ einzu-
planen, wie z. B. Totholz und Steine als Nisthilfen oder Verstecke, 
Sandlinsen und Grobkiesbeete als Mikrohabitate, (temporäre) Was-
serflächen als Vogel- und Insektentränke oder Vogel- und Insekten-
Nistkästen (siehe BuGG- Fachinformation „Biodiversitätsgründach“) 

Bonus „Retentionsgründach“ (R)
Mit diesem Bonus werden Gründachsysteme bezuschusst, die Regen-
wasser kurzweilig speichern und dosiert abfließen lassen können. Dies 
kann Überflutungen in Folge von Starkregenereignissen vorbeugen, die 
Kanalisation entlasten und einen Beitrag zur Verbesserung des Stadt-
klimas durch Verdunstung leisten. Dieser Bonus ist mit allen weiteren 
Boni kombinierbar.

Förderbedingungen:
• Einsatz von technisch-konstruktiven Elementen, die abflussver-

zögernd und wasserspeichernd wirken (z. B. Retentionselemente, 
Abflussdrossel usw.)

• Min. 60 l/m² zusätzlicher Retentionsraum zwischen Dachabdichtung 
und Begrünung

• Vollflächige Begrünung über dem Retentionsdach

8.2 Höhe der Zuwendungen
Die Zuwendung ist auf max. 100.000 Euro je Vorhaben und Jahr be-
grenzt. Um eine Vollfinanzierung durch kombinierte Förderungen 
auszuschließen, werden insgesamt max. 90 % der förderfähigen Kosten 
übernommen.

Art der Förderung Fördersatz Maximalförderung

Basiszuschuss „BZ“
50 % der förder-  
fähigen Kosten

60.000 €

Bonus „Intensivgründach“ 80 €/m² 40.000 €

Bonus „Solar-Gründach“
60 €/m² (Modul-
fläche)

20.000 €

Bonus „Biodiversitätsgründach“ 60 €/m² 20.000 €

Bonus „Retentionsgründach“ 60 €/m² 20.000 €

9. Auszahlungsverfahren
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Bestandskraft, d. h. nach Ab-
lauf der Rechtsbehelfsfrist des Zuwendungsbescheides, angefordert und 
ausgezahlt werden. Ein Teilwiderspruch gegen nicht bewilligte Antrags-
bestandteile behindert die Bestandskraft des bewilligten Teiles nicht. 
Verzichtet der Zuwendungsempfänger schriftlich auf die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs, führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft des Zu-
wendungsbescheides. 
Die Mittelanforderung muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs 
erforderlichen Angaben enthalten und erfolgt schriftlich beim Amt für 
Umweltschutz. Zuwendungen werden nur insoweit und nicht eher 
ausgezahlt, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks 
benötigt werden.

10. Nachweisverfahren
10.1 Verwendungsnachweis
Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendung 
ist dem Amt für Umweltschutz ein Verwendungsnachweis vorzulegen.  
Mit diesem ist ein Sachbericht und ein zahlenmäßiger Nachweis ein-
zureichen. Das entsprechende Formular wird mit dem Zuwendungs-
bescheid zur Verfügung gestellt. 
Im Sachbericht ist die Verwendung der Zuwendung zu erläutern und 
diese mit Fotos zu versehen. Im zahlenmäßigen Nachweis sind sämt-
liche mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben 
summarisch darzustellen. Zuschüsse aus anderen Förderungen sind 
mit anzugeben.
Dem Verwendungsnachweis sind die Belege über die Einzelzahlungen 
und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen beizufügen. Die Belege 
müssen so aufgeschlüsselt werden, dass sie prüfungsfähig sind. Ausga-
ben, die unzureichend ausgewiesen sind, können nicht anerkannt werden.
Das Amt für Umweltschutz und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt 
Leipzig sind berechtigt, Bücher, Belege oder sonstige Geschäftsunterlagen 

anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die Zu-
wendungsempfänger haben die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten 
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

10.2 Einfaches Verfahren
Für Zuwendungen bis einschließlich 15.000 Euro ist ein einfaches 
Verfahren möglich. Auf die Vorlage der Belege kann dabei verzichtet 
werden. Das Recht der Nachforderung bzw. Einsichtnahme und Prü-
fung ist davon nicht berührt. Die Entscheidung über die Zulassung des 
einfachen Verwendungsnachweises ergeht im Zuwendungsbescheid.

10.3. Vorlagefrist
Spätestens drei Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraums bzw. 
nach Fertigstellung der Maßnahme ist dem Amt für Umweltschutz der 
Verwendungsnachweis vorzulegen.

11.	Mitteilungspflichten	des	Zuwendungsempfängers
Bei Änderungen zu folgenden Sachverhalten ist das Amt für Umwelt-
schutz unverzüglich zu informieren:
• Adresse, Kontaktdaten
• Bankdaten
• Umsetzungszeitraum/Fristen
• Zuwendungszweck
• Ermäßigung/Erhöhung der Gesamtausgaben
• Durchführende Firmen
• Berechtigung zum Vorsteuerabzug
• Insolvenzverfahren
• Beantragung/Bewilligung weiterer Zuwendungen

12. Rückforderung
Wird der Zuwendungsbescheid (teilweise) unwirksam oder durch das 
Amt für Umweltschutz mit Wirkung für die Vergangenheit zurückge-
nommen oder widerrufen, ist die Zuwendung – auch wenn sie bereits 
verwendet worden ist – (anteilig) zu erstatten. Die zu erstattende Leistung 
wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. 
Dies gilt insbesondere, wenn
• eine nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der 

Finanzierung eingetreten ist,
• der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbescheid durch An-

gaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren,

• die Zuwendung oder aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände 
nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck oder unwirt-
schaftlich verwendet wird,

• der Zuwendungsempfänger seiner Mitteilungspflicht gegenüber dem 
Amt für Umweltschutz nicht rechtzeitig und vollständig nachkommt,

• der Verwendungsnachweis nicht wie vorgeschrieben geführt bzw. 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird oder

• die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten wird.

13. Veröffentlichung 
Alle Veröffentlichungen, die sich auf das geförderte Projekt beziehen, 
müssen Hinweise auf die Förderung durch die Stadt Leipzig enthalten. 
Der Zuwendungsempfänger gestattet der Stadt Leipzig die fotografische 
Aufnahme der bezuschussten Maßnahme und die Verwendung dieser 
Fotos zum Zwecke der Veröffentlichung.
Alle Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung 
stehende Stellen werden jährlich im Zuwendungsbericht unter Ein-
haltung der festgelegten datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfasst 
und veröffentlicht. Die zu veröffentlichenden Daten beinhalten Angaben 
zum Zuwendungsempfänger, der Art der Zuwendung, zu beantragten, 
bewilligten sowie abgerufenen Mitteln und deren Verwendung.
Der Zuwendungsempfänger erklärt mit der Unterschrift zum Antrag 
sein Einverständnis zur Veröffentlichung.

14. Inkrafttreten
Die Fachförderrichtlinie tritt mit Beschlussfassung der Ratsversammlung 
in Kraft und wird im Leipziger Amtsblatt sowie dem Internetportal der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de veröffentlicht, gleichzeitig tritt die 
Gründach-Förderrichtlinie vom 20.08.2020 Beschluss-Nr. VII-DS-01442 
außer Kraft. ■

Leipzig, den 21.09.2023
Burkhard Jung

Oberbürgermeister
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Der Stadtrat hat in der Ratsversammlung vom 05.07.2023 den Jahres-
abschluss des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2021 bis 31.12.2021
beschlossen:

1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 in der Fassung vom 25.04.2022 
(Anlage 2) wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss beträgt EUR 3.349.689,27 und wird in eine 
zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitionen / Instandhal-
tungen eingestellt.

3. Die Rücklage wird in den Folgejahren in Höhe der getätigten In-
vestitionen / Instandhaltungen in die allgemeine Gewinnrücklage 
umgebucht.

4. Der Schauspielleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 
31.12.2021 Entlastung erteilt.

5. Die dem Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig für das Geschäftsjahr 
2021 seitens der Stadt gewährte außerplanmäßige Zuweisung in 
Höhe von EUR 444.000,00 zum Ausgleich pandemiebedingter 
Schäden verbleibt im Eigenbetrieb. Der im Zuge der Umsetzung 
im Wirtschaftsjahr 2023 dadurch realisierte Ertrag wird im Eigen-
betrieb zur Kompensation künftiger Verluste sowie zur Abfederung 
weiterer Auswirkungen der Corona-Pandemie bzw. zur Deckung 
notwendiger Instandhaltungs- und Investitionsbedarfe sowie für 
künstlerische Projekte eingesetzt. Diese Ausgleichsbedarfe werden 
gegenüber der Stadt in einem Verwendungsnachweis erklärt. 

Anlage zum Beschlusspunkt 1.

Wesentliche Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Wirtschaftsjahr 2021

        31.12.2021
              in €

 
Bilanzsumme 18.266.529,74 
davon entfallen:

Aktiva
Anlagevermögen 8.123.657,01 
Umlaufvermögen 9.190.738,37 
Rechnungsabgrenzungsposten 952.134,36 

Passiva
Eigenkapital 11.816.714,68
    Rücklagen 6.588.425,26
    Gewinnvortrag Vorjahre 1.878.600,15 
    Jahresgewinn/ -verlust 3.349.689.27 

Sonderposten für Investitionszuschüsse 
zum Anlagevermögen 

  
4.326.306,13

 
Rückstellungen 599.449,26 
Verbindlichkeiten 1.336.005,01 
Rechnungsabgrenzungsposten 188.054,66 

Summe der Erträge: 18.470.758,78 

Summe der Aufwendungen: 15.121.069,51

Jahresgewinn 3.349.689,27

Die CT Lloyd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft hat den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Unter der Bedingung, dass der Jahresabschluss des Schauspiel Leipzig 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, zum 31. Dezember 2020 in 
der von uns geprüften Fassung vom 29. April 2021 festgestellt wird, 
erteilten wir mit heutigem Datum folgenden uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb der Stadt Leipzig

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb der 
Stadt Leipzig, Leipzig – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb der Stadt Leipzig für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den Vorschriften der SächsGemO, der SächsEigBVO 
und der sächsischen KomPrüfVO in Verbindung mit den ein-
schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 
2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. 
Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den Vorschriften der SächsGemO, der 
SächsEigBVO und der sächsischen KomPrüfVO in Verbindung 
mit den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden, handels-
rechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und den Vorschriften 

Öffentliche Bekanntmachung  
über die Feststellung des Jahresabschlusses für  

das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 31.12.2021 für 
den städtischen Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
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der SächsGemO, der SächsEigBVO und der sächsischen KomPrüfVO 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der SächsGemO, der Säch-
sEigBVO und der sächsischen KomPrüfVO in Verbindung mit den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden, handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
SächsGemO, der SächsEigBVO und der sächsischen KomPrüfVO in 
Verbindung mit den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden, 
handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der SächsGemO, der SächsEigBVO 
und der sächsischen KomPrüfVO in Verbindung mit den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden, handelsrechtlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den Vorschriften der SächsGemO, der SächsEigBVO 
und der sächsischen KomPrüfVO in Verbindung mit den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden, handelsrechtlichen Vorschriften 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB in 
Verbindung § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - be-
absichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Eigenbetriebs abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
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fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 

sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“

Hinweis zur öffentlichen Auslegung

Der Jahresabschluss einschließlich des Prüfberichtes der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft sowie der Lagebericht und die Ergebnisse der 
örtlichen Prüfung liegen in der Zeit vom 16.10.2023 bis 27.10.2023 
im Schauspiel Leipzig, Abteilung Rechnungswesen, Bosestraße 1 in 
04109 Leipzig, jeweils montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 
Uhr öffentlich aus. ■

Freistellung von Bahnbetriebszwecken  
für Flächen in Leipzig Zentrum-Nord

Planfeststellung für das Bauvorhaben: Bauliche Änderungen  
an Eisenbahnüberführungen, Durchlässen, Gleis- und  

Oberleitungsanlagen (Komplex Waldbahn), km 2,720 - km 5,160  
Strecke 6379 Leipzig-Plagwitz – Gaschwitz

Mit Bescheid des Eisenbahn-Bundesamtes vom 28.08.2023 wird das 
Flurstück Nummer 2733/212 der Gemarkung Leipzig gemäß § 23 
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) von Bahnbetriebszwecken frei-
gestellt (siehe kartenmäßige Darstellung):
Diese Flächen sind für den Eisenbahnbetrieb nicht mehr erforderlich. 
Durch die Freistellung endet die Eigenschaft als Betriebsanlage der 
Eisenbahn. Die Flächen werden aus dem eisenbahnrechtlichen Fach-
planungsprivileg des Eisenbahn-Bundesamtes entlassen und gehen in 
die Planungshoheit der Stadt Leipzig über. Sie unterliegen ab diesem 
Zeitpunkt ausschließlich dem allgemeinen Bauplanungsrecht und 
somit der kommunalen Zuständigkeit. 
Auskünfte erteilt das Stadtplanungsamt, Tel. 0341 1 23-49 48. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Freistellungsfläche in Leipzig Zentrum-Nord (fett um-
randet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes vom 
18.09.2023 (Az. 521ppw/022-2022#017) liegt mit einer Ausfertigung 
des festgestellten Planes (einschließlich der Rechtsbehelfsbelehrung) in 
der Zeit vom 09.10.2023 bis 23.10.2023 in der Stadtverwaltung Leipzig, 
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, Stadtplanungsamt, Zimmer 
498, 04109 Leipzig, während der Dienststunden (Mo./Mi. 8.00-15.00 
Uhr, Di./Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr) zur allgemeinen Ein-
sichtnahme aus.
Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können nach 
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0351 4243120 auch beim 
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Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dresden, August-Bebel-Straße 10, 
01219 Dresden, eingesehen werden. Der Planfeststellungsbeschluss 
und der festgestellte Plan werden auch im Internet (www.eisenbahn-
bundesamt.de/anhoerung) veröffentlicht. 
Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wochen gilt 
der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die keine persönliche 
Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungs-
verfahrensgesetz).  ■

Stadtplanungsamt
i.A. des Eisenbahn-Bundesamtes
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Bebauungsplan Nr. 197 „Curschmannstraße Nord“,  
1. Änderung, Leipzig-Südost

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs

Die Entscheidung zur öffentlichen Auslegung des Satzungsentwurfs 
wurde am 04.09.2023 durch den Oberbürgermeister in seiner Dienst-
beratung getroffen, mit anschließender Information im Fachausschuss 
für Stadtentwicklung und Bau. Die Vorlage ist im Stadtplanungsamt, 
Zimmer 498 niedergelegt und kann zu den unten genannten Zeiten für 
die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, sie ist auch 
im Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abrufbar 
unter https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-08544). 

Das Plangebiet für die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 197 befindet 
sich in Leipzig Südost, im Ortsteil Probstheida und betrifft ausschließ-
lich die bereits festgesetzte Gemeinbedarfsfläche auf dem Flurstück 
163/20 der Gemarkung Probstheida südlich des Gildemeisterrings (in 
der Karte schraffiert dargestellt).

Mit der Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen 
Grundlagen geschaffen werden, um im Teilbereich östlich der Schule 
eine Kindertageseinrichtung errichten zu können.

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans und die Begrün-
dung werden

vom 17.10.2023 bis 17.11.2023

im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtpla-
nungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496-499, während 
der Dienststunden

  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich ausgelegt. 

Auch im Internet sind die Planunterlagen verfügbar:
-  https://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell 
-  Zentrales Landesportal Bauleitplanung https://www.bauleitpla-

nung.sachsen.de
-  Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig https://ratsinfo.leipzig.

de (Vorlage Nr. VII-DS-08544). 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt 
Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, oder per E-Mail an stadt-
planungsamt@leipzig.de. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 197 „Curschmannstraße Nord“ (fett 
umrandet) mit Bereich der 1. Änderung (schraffiert dargestellt) 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Der Bebauungsplan Nr. 197 „Curschmannstraße Nord“, 1. Änderung 
soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt und für den 
Planentwurf die öffentliche Auslegung durchgeführt werden (§ 3 
Abs. 2 BauGB). 

https://ratsinformation.leipzig.de
https://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinfo.leipzig.de
https://ratsinfo.leipzig.de
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
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Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht  
für das Gebiet „Gewerbequartier östlich der  

Brandenburger Straße“, Leipzig-Mitte

an bebauten und unbebauten Grundstücken im Geltungsbereich der 
Satzung zu. 

Die Satzung und die Begründung dazu können im Stadtplanungsamt, 
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498, 
während der Dienststunden

  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Die Satzung ist auch im Internet über das Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de 
(Vorlage Nr. VII-DS-07810).

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 1 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Entschädigung nach § 44 
Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.

Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach dem BauGB hat kei-
nen Einfluss auf bestehende Rückübertragungs  bzw. Entschädigungs-
ansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Ge-
biet „Gewerbequartier östlich der Brandenburger Straße“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
20.09.2023 die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Ge-
biet „Gewerbequartier östlich der Brandenburger Straße“ beschlossen. 

Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann zu den 
unten genannten Zeiten kostenlos für die Dauer von zwei Wochen 
eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.

Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich in Leipzig Mitte, im 
Ortsteil Zentrum-Ost, südlich der Bahnanlagen der Deutschen Bahn 
zwischen Hermann-Liebmann-Straße, Rosa-Luxemburg-Straße, 
Mecklenburger Straße und Brandenburger Straße (entsprechend kar-
tenmäßiger Darstellung).

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung steht 
der Stadt Leipzig nach Maßgabe des § 25 BauGB ein Vorkaufsrecht 

https://ratsinformation.leipzig.de
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Bebauungsplan Nr. 473 „Gewerbequartier  
östlich der Brandenburger Straße“, Leipzig-Mitte

Aufstellungsbeschluss 

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 20.09.2023 die Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 473 „Gewerbequartier östlich der Brandenburger 
Straße“ nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Dieser 
Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er 
ist im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig, Zimmer 498, niedergelegt und kann während der Dienststunden

  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist 
auch im Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-
DS-07192). 
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Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 473 „Gewerbequartier östlich der Brandenburger Straße“, (fett umrandet). 
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 473 befindet sich in Leip-
zig Mitte, im Ortsteil Zentrum-Ost, südlich der Bahnanlagen der 
Deutschen Bahn zwischen Hermann-Liebmann-Straße, Rosa-Lu-
xemburg-Straße, Mecklenburger Straße und Brandenburger Straße 
(entsprechend kartenmäßiger Darstellung).

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist für eine geordnete städtebau-
liche Entwicklung des Geländes als Grundlage für ein zukunftsfähiges 
Gewerbequartier erforderlich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

https://ratsinformation.leipzig.de
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Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), und des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr.6) hat die Ratsversamm-
lung der Stadt Leipzig am 20.09.2023 folgende Satzung beschlossen:

Erhaltungssatzung  
zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes  

aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
„Plagwitz/Lindenau – Nördlich Karl-Heine-Kanal“

§ 1
Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das im anliegenden Lageplan mit einer durchge-
zogenen Linie umgrenzte Gebiet. Die Innenkante dieser Linie bildet 

die Gebietsgrenze. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2
Genehmigungstatbestände

Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets bedürfen der 
Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher An-
lagen der Genehmigung. (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB). Auch die 
Errichtung baulicher Anlagen bedarf der Genehmigung. (§ 172 Abs. 
1 Satz 2 BauGB).

Die Genehmigung zu Rückbau, Änderung oder Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage 
allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das 
Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst 
von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer 
Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen An-
lage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des 
Gebietes durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird. 
(§172 Abs. 3 BauGB).

Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart  
des Gebietes „Plagwitz/Lindenau – Nördlich Karl-Heine-

Kanal“ (städtebauliche Erhaltungssatzung)
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Geltungsbereich der Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes „Plagwitz/Lindenau – Nördlich Karl-Heine-Kanal“ (fett umrandet)
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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§ 3
Zuständigkeit, Verfahren

Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an ihrer Stelle eine baurecht-
liche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung durch die 
Baugenehmigungsbehörde (untere Bauaufsichtsbehörde) im Einver-
nehmen mit der Gemeinde erteilt. Ist keine baurechtliche Genehmigung 
oder an ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird 
die Genehmigung von der Gemeinde Stadt Leipzig erteilt, die Ver-
fahrensregeln des § 22 Abs. 5 Satz 2 bis 5 BauGB sind entsprechend 
anzuwenden (§ 173 Abs. 1 BauGB).

§ 4
Gebäude öffentlicher Bedarfsträger und Kirchen

§ 2 dieser Satzung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in 
§ 26 Nr. 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen und auch nicht auf 
die in § 26 Nr. 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Beabsichtigt der 
Bedarfsträger ein Vorhaben im Sinne des § 172 Absatz 1 BauGB, hat er 
dies der Gemeinde anzuzeigen. Der Bedarfsträger soll auf Verlangen 
der Gemeinde von dem Vorhaben absehen, wenn die Voraussetzungen 
vorliegen, die die Gemeinde berechtigen würden, die Genehmigung 
nach § 172 BauGB zu versagen, und wenn die Erhaltung oder das Ab-
sehen von der Errichtung der baulichen Anlage dem Bedarfsträger auch 
unter Berücksichtigung seiner Aufgaben zuzumuten ist. (§ 174 BauGB).

§ 5
Ordnungswidrigkeiten, Beseitigung von Anlagen,  

Nutzungsuntersagung
Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Erhaltungssatzung 
ohne die erforderliche Genehmigung rückbaut oder ändert, kann ge-
mäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 213 Abs. 3 BauGB mit einer Geldbuße 
bis zu 30.000,00 Euro belegt werden.

Werden Anlagen im Widerspruch zu den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften dieser Satzung errichtet oder geändert, kann die Bau-
aufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung der An-
lage anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände 
hergestellt werden können. Werden Anlagen im Widerspruch zu den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften dieser Satzung genutzt, kann diese 
Nutzung untersagt werden. (§ 80 Sächsische Bauordnung).

Ausfertigung
Die Ratsversammlung hat diese Satzung zur Erhaltung der städtebau-
lichen Eigenart des Gebietes beschlossen.
Die Rechtsgrundlagen hierfür sind § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bau-
gesetzbuches sowie § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung in der 
jeweils geltenden Fassung.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. ■

Leipzig, den 23.09.2023

gez. Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.

Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich in Leipzig Südwest 
und Altwest, in den Ortsteilen Plagwitz und Lindenau (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung). 

Die Satzung kann im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der Dienststunden

  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr

eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Die Satzung ist auch im Internet über das Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de 
(Vorlage Nr. VII-DS-08495).

Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 1 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 
Plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach dem BauGB hat kei-
nen Einfluss auf bestehende Rückübertragungs bzw. Entschädigungs-
ansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 genannten Frist

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGe-
mO geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

https://ratsinformation.leipzig.de
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Bebauungsplan Nr. 476 „Quartier  
Mockauer Straße, Tauchaer Straße“, Leipzig-Nordost

Aufstellungsbeschluss 

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 20.09.2023 die Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr. 476 „Quartier Mockauer Straße, Tauchaer 
Straße“ nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Dieser 
Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 
Er ist im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 
6, 04109 Leipzig, Zimmer 498, niedergelegt und kann während der 
Dienststunden

  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist 
auch im Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-
DS-08223). 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 476 befindet sich in Leipzig 
Nordost, im Ortsteil Mockau, zwischen Tauchaer Straße, Samuel-
Lampel-Straße, Kieler Straße und Mockauer Straße (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung). 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines neuen Quartiers 
mit Oberschule sowie Wohn- und Geschäftsbauten geschaffen. Zudem 
sollen die im Zusammenhang mit der neuen Straßenbahnführung frei-
werdenden Stadt- und Freiräume weiterentwickelt und mit Hilfe des 
Bebauungsplans städtebaulich qualifiziert werden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 476 „Quartier Mockauer Straße, 
Tauchaer Straße“, (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden Grund-
stückes ist nach § 2 des Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu ent-
scheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbsbedürftiger, erwerbsbereiter 
und erwerbstätiger Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.
Gemarkung:  Liebertwolkwitz
Flurstück: 529 
    1,1860 ha; Betriebsgelände/Abbauland 
    Ton und Lehm
Flurstück: 540 
    0,5850 ha; Ackerland
Flurstück: 542 
    0,7680 ha; Ackerland
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des Grund-
stückes interessiert wären, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, Sachgebiet Genehmi-
gungen / zentrale Bestandsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe des 
AZ.: 23.17.02 und der Reg. Nr.: 0085/23 bis zum 13.10.2023 ihr Erwerbs-
interesse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, welchen Preis sie 
bei einer eventuell gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. ■

Hinweis zur Veräußerung  
von landwirtschaftlichen Grundstücken  

Liebertwolkwitz

Städtischer Dienstausweis ungültig

Der Dienstausweis der Stadt Leipzig, ausgestellt mit der Nummer 
DA17723, ist ab sofort ungültig. ■
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Die Landesdirektion Sachsen hat der Kommunalen Wasserwerke 
Leipzig GmbH, Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig, mit Datum vom 
31. August 2023 eine wasserrechtliche Genehmigung zur Erweiterung 
(1. Ausbaustufe) und zum Betrieb der mechanischen und biologischen 
Reinigungsstufen des Klärwerks Rosental erteilt.
Die wasserrechtliche Genehmigung beruht auf dem Antrag vom 7. Mai 
2019, welcher zuletzt durch überarbeitete Unterlagen vom 28. Juni 
2021 ergänzt wurde. 
Der Genehmigungsbescheid enthält neben der wasserrechtlichen 
Genehmigung zur Erweiterung (1. Ausbaustufe) und zum Betrieb 
der mechanischen und biologischen Reinigungsstufen des Klärwerks 
Rosental die Befreiung vom Bebauungsverbot im Überschwemmungs-
gebiet sowie die Eignungsfeststellung der Anlagen.
Für das Vorhaben besteht im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalles gem. § 3c Satz 1 i. V. m. § 3e Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) die Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Infolge-
dessen müssen die Verfahrensvorschriften der §§ 5 ff. des UVPG in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) 
ergänzend berücksichtigt werden. Die zusammenfassende Darstellung 
der Umweltauswirkungen und die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen sind Bestandteil des Bescheides. Die Zulässigkeitsentscheidung, 
also der verfügende Teil der wasserrechtlichen Genehmigung und die 
Rechtsbehelfsbelehrung, werden gemäß § 9 Abs. 2 des UVPG in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) im 

Die Landesdirektion Sachsen hat der Kommunalen Wasserwerke 
Leipzig GmbH, Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig, mit Datum vom 31. 
August 2023 (Gz.: 41-8618/747/26-2022/1819873) auf Grundlage der 
§§ 8, 11 Abs. 1, § 57 des Wasserhaushalsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§ 6 Abs. 3 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. Juli 2013 
(SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, die wasser-
rechtliche Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus 
dem Klärwerk Rosental sowie die wasserrechtliche Erlaubnis für die 
bauzeitliche Grundwasserhaltung erteilt. 
Die Erlaubnis beruht auf dem Antrag vom 7. Mai 2019, welcher zuletzt 
durch überarbeitete Unterlagen vom 28. Juni 2021 ergänzt wurde. 
Die wasserrechtlichen Erlaubnisse waren gem. § 11 Abs. 1 des WHG 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, 
in einem Verfahren zu erteilen, das den Anforderungen des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), entspricht. Infolge-
dessen müssen die Verfahrensvorschriften der §§ 5 ff. des UVPG in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) 
ergänzend berücksichtigt werden. Die zusammenfassende Darstellung 
der Umweltauswirkungen und die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen sind Bestandteil des Bescheides. Die Zulässigkeitsentscheidung, 
also der verfügende Teil der wasserrechtlichen Erlaubnisse und die 
Rechtsbehelfsbelehrung, werden gemäß § 9 Abs. 2 des UVPG in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) im 

Sächsischen Amtsblatt und in der Leipziger Volkszeitung öffentlich 
bekannt gemacht.
Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides vom 31. August 2023 
mit den getroffenen Inhalts- und Nebenbestimmungen einschließlich 
der Begründung und der Rechtsbehelfsbelehrung liegt in der Zeit von
Montag, dem 9. Oktober 2023 bis einschließlich Montag, dem 23. 
Oktober 2023 in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der Dienstzeiten:
  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Die Auslegung des Bescheids mit Begründung und einer Rechts-
behelfsbelehrung ergeht gemäß § 9 Abs. 2 des UVPG in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), i. V. m. § 74 
Abs. 4 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 24 Abs. 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) 
geändert worden ist.
Die Bekanntmachung ist einschließlich des Genehmigungsbescheides 
sowie der Begründung und der Rechtsbehelfsbelehrung während des 
vorgenannten Zeitraums auch auf der Internetseite der Landesdirektion 
Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung unter 
der Rubrik Wasserwirtschaft sowie unter http://www.uvp-verbund.
de (UVP-Portal) einsehbar. ■

Stadtplanungsamt
i.A. der Landesdirektion

Sächsischen Amtsblatt und in der Leipziger Volkszeitung öffentlich 
bekannt gemacht.
Eine Ausfertigung des Erlaubnisbescheides vom 31. August 2023 mit 
den getroffenen Inhalts- und Nebenbestimmungen einschließlich der 
Begründung und der Rechtsbehelfsbelehrung liegt in der Zeit von 
Montag, dem 9. Oktober 2023 bis einschließlich Montag, dem 23. 
Oktober 2023 in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der Dienstzeiten:
  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Die Auslegung des Bescheids mit Begründung und einer Rechtsbe-
helfsbelehrung ergeht gemäß § 11 Abs. 1 des WHG vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, § 9 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), i. V. m. § 74 Abs. 5 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 24 Abs. 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) 
geändert worden ist.
Die Bekanntmachung ist einschließlich des Erlaubnisbescheides sowie 
der Begründung und der Rechtsbehelfsbelehrung während des vor-
genannten Zeitraums auch auf der Internetseite der Landesdirektion 
Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung unter 
der Rubrik Wasserwirtschaft sowie unter http://www.uvp-verbund.
de einsehbar. ■

Stadtplanungsamt
i.A. der Landesdirektion

Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen über die wasserrechtliche Genehmigung  
zur Erweiterung (1. Ausbaustufe) und zum Betrieb der mechanischen und biologischen  

Reinigungsstufen des Klärwerks Rosental, Gz.: 41-8618/747/27

Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen über die erteilten wasserrechtlichen  
Erlaubnisse für die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus dem Klärwerk Rosental  

und für die bauzeitliche Grundwasserhaltung, Gz.: 41-8618/747/27

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
http://www.uvp-verbund.de
http://www.uvp-verbund.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Sanierung eines 
denkmalgeschützen Wohnhauses; Schaffung offene Wohnküche in den 
WE (10x WE); energetische Sanierung des Daches mit Ausbau 2. Dach-
geschoss; Einbau von zwei Maisonette-Treppen im Dachgeschoss; Wär-

meversorgung über Pelletheizung, Kolbestraße 5“, Leipzig
Gemarkung Plagwitz, Flurstück 20/c

den WE (10x WE); energetische Sanierung des Daches mit Ausbau 2. 
Dachgeschoss; Einbau von zwei Maisonette-Treppen im Dachgeschoss; 
Wärmeversorgung über Pelletheizung, Kolbestraße 5“, Leipzig
Gemarkung Plagwitz, Flurstück 20/c im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

 - Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:

 - Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 (1) SächsBO (Barrierefreiheit). 

 - Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
 - Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden.
 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 33 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 13.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-005498-VV-63.40-TDE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

Die Baugenehmigung für das Vorhaben:  „Umbau und Sanierung eines 
denkmalgeschützen Wohnhauses; Schaffung offene Wohnküche in 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Wohn- und  
Geschäftshauses  mit Beherbergungsstätte als Lückenschließung, 

Zschochersche Straße 42“, Leipzig, Gemarkung Plagwitz, Flurstück 194

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Wohn- 
und Geschäftshauses  mit Beherbergungsstätte als Lückenschlie-
ßung, Zschochersche Straße 42“, Leipzig, Gemarkung Plagwitz, 
Flurstück 194, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

-  Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte. 

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5120 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Datenauszug

Erstellungsdatum 19.09.2023

Rother, Stefanie

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

 Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 19.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-003520-VV-63.40-SRO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von 3 Balkonanlagen 
am Vorderhaus und von 2 Balkonanlagen am Hinterhaus,  

Pfaffendorfer Straße 18“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1991/t

Pfaffendorfer Straße 18“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 
1991/t, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bau-
ordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 68 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:392

Liegenschaftskarte – Kartengrundlage GeoSN

Erstellungsdatum 19.09.2023

Haubold, Manuel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 4 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 19.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-003897-VV-63.20-MHA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von 3 Balkon-

anlagen am Vorderhaus und von 2 Balkonanlagen am Hinterhaus, 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau der Gewerbeeinheit  
GE 0.03 im EG Parkhaus, Käthe-Kollwitz-Straße 16, 18,  

Thomasiusstraße“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2188/3, 2333/b

zeichen 63-2023-005184-SB-63.20-MIS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau der Gewerbe-
einheit GE 0.03 im EG Parkhaus, Käthe-Kollwitz-Straße 16, 18, 
Thomasiusstraße“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2188/3, 
2333/b, im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauord-
nung (Sonderbau) ist erteilt.

-  Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 88 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 19.09.2023

Schlegemilch, Mike

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 20.09.2023 unter dem Akten-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Wohnung  
im 2. OG zu Ferienwohnung, Alfred-Kästner-Straße 52“,  

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3813

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer 
Wohnung im 2. OG zu Ferienwohnung, Alfred-Kästner-Straße 
52“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3813, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-8927 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 21.09.2023

Steinbeck, Marco

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 11.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006531-VV-63.41-MAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  

der Wohnung 02 im EG in eine Ferienwohnung, Nordstraße 49“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3075

chen 63-2023-006044-VV-63.20-MHA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  
der Wohnung 02 im EG in eine Ferienwohnung, Nordstraße 49“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3075, im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Ver-
fahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 68 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern) Erstellt für Maßstab 1:250

Liegenschaftskarte – Kartengrundlage GeoSN...

Erstellungsdatum 28.09.2023

Haubold, Manuel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 2,5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 28.09.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  
einer Wohnung in eine Ferienwohnung, Nordstraße 64“,  

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3074/i

kung Leipzig, Flurstück 3074/i, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 68 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:250

Liegenschaftskarte – Kartengrundlage GeoSN...

Erstellungsdatum 28.09.2023

Haubold, Manuel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 2,5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 28.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006814-VV-63.20-MHA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer 
Wohnung in eine Ferienwohnung, Nordstraße 64“, Leipzig, Gemar-
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